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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.06.2008

Rechtssatz

Einem bloß allgemein auf Einwirkungen auf die Nachbarschaft, selbst wenn man die Au assung vertreten wollte, die ?

enormen Auswirkungen auf die Gesundheit der Anrainer? bezögen sich auf ?Lärmbelästigungen, Staubbelästigungen,

etc.?, gerichteten Vorbringen kommt nämlich eine Quali kation als Einwendung im Rechtssinn nicht zu, weil sie eine

Konkretisierung insbesondere in Ansehung der hiefür erforderlichen sachverhaltsmäßigen Bezugspunkte als

Voraussetzung für eine persönliche Gefährdung oder Belästigung des Nachbarn nicht erkennen lässt.

 

Hinweis: Der Verwaltungsgerichtshof hat die Behandlung der fristgerecht erhobenen Beschwerde mit Beschluss vom

10.09.2008, 2008/04/0141, abgelehnt.

Schlagworte

Einem, bloß, auf, Einwirkungen, auf, die, Nachbarschaft, gerichteten, Vorbringen, kommt, eine, Qualifikation, als,

Einwendung, nicht, zu

Zuletzt aktualisiert am

11.11.2008

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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